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Sachverhalt und Antrãge 

Auf den Gegenstand der am 2. Januar 1986 eingereichten 

europãischen Patentanmeldung Nr. 86 100 019.8 ist am 

7. Dezernber 1988 das zehn AnsprUche umfassende 

europaische Patent Nr. 189 743 erteilt worden. 

Gegen die Erteilung des Patents hat die jetzige 

BeschwerdefUhrerin Einspruch eingelegt und den Widerruf 

des Patents auf Grund der Artikel 100 (b) und (C) EPU 

sowie wegen rnangelnder erfinderischen Ttigkeit 

beantragt. 

Mit der am 4. Dezember 1990 zur Post gegebenen 

Zwischenentscheidung im Sinne von Artikel 106 (3) EPU hat 

die Einspruchsabteilung entschieden, das Patent in 

gendertem Umfang aufgrund neuer AnsprUche und einer in 

der inundlichen Verhandlung voin 8. Oktober 1990 

vorgelegten Beschreibung aufrechtzuerhalten. 

Anspruch 1 des aufrechterhaltenen Patents hat folgenden 

Wortlaut: 

MKüchengert zuin Schneiden von Kartoffein, insbesondere 

haibrohen Kartoffein, in Streifen, mit einer Grundplatte 

(2), auf deren Oberseite zwei An1auff1chen (3, 4) und in 

Schneidrichtung dazwischenliegende, in der HOhe über die 

Anlaufflächen (3, 4) hinausragende, zur Unterseite der 

Grundplatte hin of fene Messer (5, 6) angeordnet sind, 

weiche in gegeneinander versetzten Querreihen angeordnet 

und beidseitig zur Schneidrichtung (A) mit U-f orinigen 

Schneiden (10, 11) versehen sind, deren Schneidenfronc 

zur Schneidrichtung in rechtern Winkel ver1uft, dadurch 

gekennzeichnet, dai, die Messerunterseiten von der irn 

Anschluss an die Schneidenfront zunächst parallel zur 

Schneidrichtung verlaufenden Schneide (10, 11) bis zuin 
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etwa senkrecht zur Grundplatte (2) weisenden Messerende 

(12) konkav gekrxnmt, etwa in der Form der innenfläche 

eines rechtwinkligen Rohrkrmrners, verlauf en." 

An diesen unabhngigen Anspruch schliessen sich die 

erteilten, abhangigen AnsprQche 2 bis 10 an. 

V. 	Gegen diese Entscheidung hat die BeschwerdefUhrerin am 

5. Februar 1991 unter gleichzeitiger Entrichtung der 

Gebuhr Beschwerde eingelegt. In ihrer am S. April 1991 

eingegangenen schriftlichen Begrundung hat die Beschwer-

defuhrerin wieder ihre Einwãnde auf die in Artikel 100 

a), b) und C) EPU genannten EinspruchsgrUnde gestützt und 

auf die im Einspruchsverfahren vorgelegten Druckschriften 

verwiesen. 

Ihre den Mangel an erfinderischer Tatigkeit betreffende 

AusfUhrungen hat sie im wesentlichen auf folgende 

Entgegenhaltungefl gestUtzt: 

US-A-i 845 522 

US-A-2 447 714 

D8: 	DE-B-2 164 361 

nb: 	CH-A-590 039 

D13: 	FR-A-323 456 

DE-C-816 447 

DE-C-1 158 673 

Vor der mündiichen Verhandlung hat die Beschwerdeführerifl 

noch auf die folgenden Druckschriften verwiesen: 

1252.E) 
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JP-A-59-95021 

JP-Y-44-21983 

JP-B-59-16770 

DE-B-2 260 358 und 

GB-A-349 346. 

VI. 	Am 14. Juni 1993 f and eine xnündliche Verhandlung statt. 

In der Verhandlung arguinentierte die Beschwerdeführerin 

daZ die Beschreibung des Patents (vgl. ab Spalte 1, 

Zeile 60 bis Spalte 2, Zeile 9 und Spalte 3, Zeile 21 

bis 25) unverst&ndliche und im Widerspruch zu den 

Merkinalen des Anspruchs 1 stehende Angabenenthalte, 

so dag der Fachxnann der Anxneldung nicht entnehinen 

kOnne, was er eigentlich machen solle (Artikel 100 b) 

EPU); 

daft das die gekrumiite Form betreffende Merkmal des 

Kennzeichnungsteils des Anspruchs 1 in den 

ursprünglich eingereichten Unterlagen aicht als 

erfindungswesentlich of fenbart sei, so daft das Patent 

den Erfordernissen des Artikels 100 c) EPU nicht 

entspreche; und 

dag die dem angefochtenen Patent zugrurideliegende 

Erfindung sich für den Facbxnann im wesentlichen in 

naheliegender Weise aus dem Stand der Technik gem 

D4, D5, D8 und D21 ergebe. Dazu hat die Beschwerde-

führerin un einzelnen insbesondere vorgetragen, da 

aus Fig. 6 der Druckschrift D4 bereits die Form der 

InnenflAche eines Rohrkr1xrffnerS hervorgehe und der 

erforderliche Winkel des Rohrknxnmers sich anhand 

:252.: 
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einfacher Versuche ergebe; dais nichts den Fachmanfl 

hindere, die in D4 (Fig. 6) dargestelite Form bei 

einem aus D5 vorbekannten gattungsgemãfen Gerät 

anzuwenden; dag auch aus D8 und D21 der Kenn- 

zeichnungsteil des Anspruchs 1 bekannt sei und daf 

der einzige Unterschied zwischen dem erfindungs- 

gemJen Messer und dem Messer aus D8 oder D21 darin 

bestehe, daZ die Schneiden beidseitig vorhanden 

seien. Da dieses Merkmal aus D5 schon bekannt sei, 

folge der Anspruch 1 des angefochtenen Patent auch 

aus einer naheliegenden Kombination von D5 mit D8 

oder D21. 

Im Verlauf der rnündlichen Verhandlung hat die Beschwerde-

fUhrerin sich nur auf die Druckschriften D4, D5, D8 und 

D21 bezogen. 

Die Beschwerdegegnerin erk1rte die Bedeutung einiger 

Begriffe des Anspruchs 1, z. B. uSceidenfrontu und 

"etwa", und die beanspruchte Darstellung der Form der 

Messer. DarUber hinaus ist die Beschwerdegegnerin derri 

Vorbringen der BeschwerdefQhrerin entgegengetreten. 

VII. ?m Schlug der mUndlichen Verhandlung beantragte die 

BeschwerdefQhrerin die Aufhebung der. angefochtenen 

Zwischenentscheidung und den Wide.rruf des europischen 

Patents in vollem Umfang. 

Die Beschwerdegegnerin beantragte. die Zuruckweisung der 

Beschwerde, d. h. die Bestatigung des Patents in seiner 

von der ersten Instanz zugelassenen geãnderten Fassung. 
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Ent scheidunsgründe 

Zulassigkeit der Beschwerde 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

der Regel 64 EPU; sie ist zulãssig. 

Versptet vorgebrachte .Dokumente (Art. 114 (2) EPU) 

2.1 	Die Druckschriften D18 bis D22 wurden relativ spat in das 

Beschwerdeverfahren eingefuhrt, obwohl die Patent-

ansprUche wahrend des Beschwerdeverfahrens nicht geandert 

worden sind. 

Die von der Kammer aufgrund von Artikel 114 (1) EPU von 

Arnts wegen durchgefuhrte Ermittlung hat ergeben, daf 

diese Druckschriften mit Ausnahine von D21 im Hinblick auf 

die Beurteilurig der Patentf&higkeit des Gegenstandes des 

europ&ischen Patents keine neuen Erkenntnisse im 

Vergleich mit den frUheren Entgegenhaltungen verrnitteln. 

Die Druckschriften D18 bis D20 und D22 sind mithin 

unerheblich und werden deshaib nicht weiter berUck-

sichtigt (Art. 114 (2) EPU), und dies urn so mehr, als die 

BeschwerdefUhrerin selbst im Verlauf der mUndlichen 

Verhandlung diese Druckschriften nicht rnehr erwahnt hat. 

2.2 	Bezüglich D21 ist die Kaxrner zu dexn Ergebnis gekommen, 

dag diese Auslegeschrift mehr Informationen über die Form 

der Nesser als die anderen vorgelegten Entgegenhaltungen 

liefert; infolgedessen wurde dieses Vorbringen trotz 

seiner Verspatung in Betracht gezogen. 

Offenbarung der Erfindung (Artikel 100 (b) EPU) 

3.1 	Im vorliegenden Fall kann der Fachmann mit Hilfe der 

Zeich.nungen der Patentbeschreibung ausreichende 

.2E2 .D 
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technische Informationen entnebmen, urn die Erfindung ohrie 

erfinderische Uberlegungen in die Praxis urnzusetzen. 

Aus den Abschnitten von Spalte 1, Zeile 58 bis Spalte 2, 

Zeile 14 der Beschreibung erfährt der Fachmann, dag jedes 

der erfindungsgemäien Messer (5, 6) in Schneidrichtung A 

- 	 zunachst mit einer Schneidenfront und mit einem an diese 

Front ansch1jeenden Bereich der Oberseite und Unterseite 

der Schneidenflche (10, 11) und dann weiter mit einer 

konkav gekrQnurtten Unterseitefläche und mit einem Endteil 

(12) versehen ist. 

Es ist angegeben, daf, die Schneidenfront quer zur 

Schneidrichtung A ausgerichtet ist und dervordere 

Bereich der beiden Schrieidenf1che (10, 11) parallel zur 

Schneidrichtung verlauf en muf, daE das Messerende 

hingegen senkrecht zur Schneidrichtung verlãuft, und dai 

die gekrixmnte.Unterseitenf1ache dieses Ende mit dem 

vorderen Bereich der Scbneiden verbindet. Da die zwei 

Anlaufflächen (3, 4) der ebenen Grundplatte (2) die 

Schneidrichtung eindeutig festlegen (vgl. Fig. 1), rnQssen 

der vordere Bereich der Schneiden parallel und das 

Messerende senkrecht zur Grundplatte ausgerichtet sein. 

Eine soiche Konfiguration wird auch in den Figuren 

deutlich skizziert. 

3.2 	Der Durchschnittsfacbmann wird also anhand dieser 

korikreten Angaben und den dazugehOrigen Figuren 1 bis 4 

in die Lage versetzt, die Gestaltung des Kuchengerats 

nachzuarbeiten. Es kOnnte zwar sein, dais die Figuren 3 

und 4 die Parallelität der an der Schneidenfront dicht 

anschlieienden Unterseitenschneidenfläche mit der 

Schneidrichtung nicht eindeutig zeigen. Tatsache ist 

aber, daf, diese Forderung der Parallelität eindeutig und 

klar im Wortlaut des Patentanspruchs 1 und in der 

Beschreibung zum Ausdruck konunt, und dag einer soichen 

Forderung auch ohne Probleme durch einen Fachmann 

:2E:.2 	 . . .1... 
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technisch, entsprochen werden kann. Die Kammer findet 

nicht, dag die Angaben in der Beschreibung weder 

zueinander noch zu dem Inhalt der Anspruche im Wider-

spruch stehen. 

Auch der Ausdruck "etwa senkrecht zur Grundplatte" kann 

nicht zu widersprüchen fuhren, die der Ausführbarkeit im 

Wege stehen. In der Tat ist dieser Ausdruck erst im 

Rabmen des Gesamtwortlauts des Patentanspruchs 1 zu 

verstehen, in dem deutlich zuxn Ausdruck gebracht wird, 

dais das Messerende nicht nur am Ende eines rechtwinkligen 

Rohrkrümmers liegt, dessen Anfang parallel zur Schneid-

richtung angeordnet ist, sondern auch etwa senkrécht zur 

Grundplatte angebracht ist. Diese beiden einander 

erganzenden Forderungen und die Forderung, dag das Gerát 

gem&S Patentanspruch 1 die zu lOsende Aufgabe tatsch1ich 

lOsen soilte, definieren den angesprochenen Ausdruck 

insoweit, als es für einen Techniker klar ist, da:9 keine 

AiDweichungen erlaubt sind, die die produktionsbedingten 

Abweichungen Ubersteigen. Darüber hinaus 1st dies eine 

Frage der Klarheit und nicht der Ausführbarkeit der 

Erfindung. 

Demzufolge ist der auf Artikel 100 b) EPU gestutzte 

Einwand nicht gerechtfertigt. 

	

4. 	Zulassigkeit der Anderungen des Anspruchs 1 (Artikel 100 

c) und 123 (3) EPU) 

Der jetzige Anspruch 1 unterscheidet sich von dam 

erteilten unabhângigen Anspruch durch die folgenden 

Anderungen und Einfügungen: 

	

4.1 	Der folgende Satzteil des Oberbegriffs des erteilten 

Ansprchs 1, n.nt1ich: 

•'-' r 	 .../... 
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'... weiche ... mit U-fOrmigen, zur Schneidrichtung in 

- 

	

	 rechtem winkel verlaufenden Schneiden (10, 11) versehen 

sind . . 

der als mit der Beschreibung (vgl. Spalte 1, Zeilen 60 - 

62) in Widerspruch stehend interpretiert werden konnte, 

ist jetzt wie folgt gendert: 

'.. weiche ... mit U-fOrmigen Schneiden (10, 11) 

versehen sind, deren Schneidenfront zur Schrieidrichtung 

in rechtern Winkel ver1uft . . 

Diese Anderung beseitigt den rnOglichen Widerspruch und 

stützt sich auf die Zeilen 20 bis 25 der Seite 5 der 

Anmeldung in der ursprunglich eingereichten Fassung sowie 

auf die ursprunglich eingereichten Figuren. 

4.2 	In dem am Anfang des kennzeichnenden Teils des erteilten 

Anspruchs 1 liegenden Satzteil: 

.. dadurch gekennzeichnet, daf, die Messerunterseiten 

von der Schneide (10, 11) bis 

ist folgendes eingefUgt warden: 

"... dadurch gekennzeichnet, daE die Messerunterseiten 

von der im Anschluss an die Schneidenf rant zunchst 

parallel zur Schneidrichtung verlaufenden Schneide (10, 

11) bis . . 

Diese EinfUgung stQtzt sich auf den gleichen Teil der 

ursprUnglichen Anineldung (d. h. Seite 5, Zeile 22 bis 25) 

und stiirnt mit der Patentbeschreibung überein (vgi. 

Spalte 1, Zeile 60 bis Spalte 2, Zeile 2) 

1252.D 
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4.3 	Der folgende Satzteil des erteilten Anspruchs 1: 

bis zum Messerende (12) etwa in der Form der 

Innenf1che eines rechtwinkligen Rohrkrtixnxners . 

ist wie folgt geandert worden: 

"... bis zum etwa senkrecht zur Grundplatte (2) weisenden 

Messerende (12) konkav gekriimmt, etwa in der Form der 

Innenflache eines rechtwinkligen Rohrkrtmmers ..." 

Diese Anderungen stützen sich auf die Zeile 30 bis 33 der 

Seite 5 der urspring1ichen Beschreibung und sind 

ebenfalls in Ubereinstimmung mit der Patentbeschreibung 

(vgl. Spalte 2, Zeilen 9 bis 14). 

Alle vorstehenden Anderungen gehen daher nicht Uber die 

ursprüngliche Of fenbarung hinaus und beschrànken den 

Schutzbereich des jetzt klargestellten Anspruchs 1. 

Deshaib sind diese Anderungen nicht zu beanstanden. 

	

4.4 	Die Karnrner kann dern Argument der BeschwerdefQhrerin, dais 

das kennzeichnende Merkmal, 

Nda1 die Messerunterseiten ... konkav gekruinmt, etwa in 

der Form der Innenf1che eines rechtwinkligen Rohr-

krtrnmers, verlaufen." 

in der ursprunglichen Of fenbarung lediglich bei1ufig 

erwahnt und nicht als erfindungswesentlich of fenbart sei, 

und dag deshaib das angefochtene Patent nach Artikel 100 

C) EPU zu widerruf en sei, nicht folgen, da Artikel 100 C) 

EPU nur verlangt, dag der Gegenstand eines geanderten 

Anspruchs nicht Qber den gesamten Inhalt der Arimeldung in 

ihrer ursprUnglich eingereichten Fassung hinausgehen 

darf. Eine weitergehende Forderung, dag die Anderung sich 

:252.: 
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nur auf die ursprunglich als erfindungswesentlichen 

offenbarten Merkinale beziehen kOnnen, ist dem EPU nicht 

zu entnehmen. 

DarUber hinaus wurde dieses Merkmal bereits in der 

ursprUnglichen Of fenbarung als besonders gUnstig 

angesehen (vgl. Seite 3, Zeilen 26 bis 30) und sogar 

teilweise in den ursprQnglichen AnsprQchen 5 und6 

beansprucht. 

Auch dern von der Beschwerdefuhrerin in diesem Zusaxnrnen-

hang hervorgehobenen Argument der Rechtssicherheit kann 

die Kaminer nicht folgen, da, im Gegenteil, durch die von 

der Beschwerdegegnerin durchgefQhrten Anderungen eine 

weitere Schutzumfangs-Beschrnkung vorgenonixnen wurde, die 

im Rabmen des Artikels 123 (3) EPU, der gerade im 

Interesse der Rechtssicherheit geschaffen worden ist, 

zulàssig ist. 

Daher bestehen auch in dieser Hinsicht keine Bedenken 

gegen Patentanspruch 1. 

5. 	Neuheit (Artikel 54 EPU) 

Nach Prufung der im Prüfungs-, Einspruchs- und 

Beschwerdeverfahren erwähnten Druckschriften ist die 

Karnmer zu dein Ergebnis gekornmen, dai?, keine von diesen ei 

Küchengerat mit alien in dem jetzt geitenden Anspruch 

aufgefQhrten Merkmalen of fenbart. 

Da in der mündlichen Verhandlung die Neuheit des 

Gegenstands des geitenden Anspruchs 1 von der 

Eeschwerdegegnerin auch nichc bestritten worden ist, 

erQbrigt es sich, dies nher zu begrunden. 

1252.D 	 . . .1... 
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N&chstkommender Stand der Technik 

6.1 	In Ubereinstimmung mit den Beteiligten ist die Kantner der 

Ansicht, daS das in der gattungsbildenden Druckschrift D5 

offenbarte Kuchengerat den nchstkomrnenden Stand der 

Technik darsteilt. 

6.2 	Der Gegenstand des angefochtenen Patents unterscheidet 

sich un wesentlichen von diesein aus D5 bekannten Gert 

durch die Merkinalskornbination des kennzeichnenden Teils 

des jetzigen Anspruchs 1. 

Aufgabe und LOsung 

Ausgehend von diesexn nãchstkouunenden Stand der Technik 

und den oben genannten wesentlichen Unterschieden besteht 

die Aufgabe darin, ein Kuchengerát derart auszugestalten, 

dag die erzeugten Streif en zuver].ssig von seiner Grund-

platte abgefuhrt werden und dag eine Verstopfungsgefahr 

der Messer, auch bei der Verarbeitung von haibrohen 

Kartoffein, nicht mehr besteht. 

Die Beschwerdekammer ist uberzeugt, da1! diese Aufgabe 

durch ein Geràt gemag Anspruch 1, insbesondere durch die 

Anderung der Form der Messer, gelOst wird. 

Erfinderische Tatigkeit (Artikel 56 EPU) 

8.1 	Da man in Fachkreisen lauf end bemnüht ist, die beim 

Gebrauch eines Gegenstandes auftretenden Mangel zu 

beseitigen, kann die vorstehende Aufgabenstellung nicht 

als Beitrag zur erfinderischen Tãtigkeit angesehen 

werden. Es bleibt daher zu untersuchen, ob der 

vorliegende Stand der Technik die Lehre des Anspruchs 1 

nahelegen kcnnte. 
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8.2 	Die Druckschrift D4 befa1t sich mit einer KUchenreibe zum 

Zerkleinern von GemOse mit einer Grundplatte, auf deren 

Oberseite zur Unterseite der Platte hin offene Messer 

angeordnet sind, weiche nur für eine Schneidrichtung mit 

Schrieiden versehen sind. 

- 	 Zur Herstellung dieser Messer werden zunãchst kreisrunde 

LOcher ausgestanzt, und danach ein an den Lochrandteil 

sich ansch1ie1endes Teil des Bleches derart heraus-

gedrQckt, dag eine Schneide gebildet wird. Dieser 

Druckschrift ist weder explizit noch implizit zu 

entnebmen, dal, erstens am Anfang der Messer ein Bereich 

vorhanden sein solite mit zur Grundplatte parallelen 

Innen- und/oder Au1enf1chen; und zweitens, dag am Ende 

des Messers die Innenfläche etwa senkrecht zur Grund-

platte sein soilte. Die Behauptung, dies sei in der 

Druckschrift D4 der Fall, kann deswegen nur als eine 

Folge einer ex-post-facto-Analyse betrachtet werden. Auch 

das für die Messergestaltung angewendete Herstellungs-

verfahren in D4 gibt keinen Hinweis in Richtung der jetzt 

beanspruchten Form. Auch Anregungen zur Verwendung des 

vorstehenden, bekannten Herstellungsverfahrens, urn beid-

seitig zur Schneidrichtung mit Schneiden versehene Messer 

herzustellen, sind D4 nicht zu entnehmen. 

Auch zur Anpassung dieses bekannten Herstellungs-

verfahrens zur Herstellung der Messer des KQchengerts 

nach D5, die die rautenformigen LOcher (10) Qberspannen, 

hat der Fachxnann von vornherein keinen besonderen Grund. 

WUrde er die obengenannten zwei Ma3nahnien (LOcher 

ausstanzen, Blech herausdrücken) durchführen, kãme er 

trotzdem nicht auf beiden Seiten der Messer zu der 

erfindungsgemen Kruxnmungsforrn eines rechtwinklingen 

Rohrkruraners mit einer zur Shneidrichtung in rechtem 

winkel verlaufenden Schneidenfront, einem parallel zur 

Schneidrichtung verlaufenden Zugang und einem etwa 

:2S2. 	 . . ./... 
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senkrecht zur Grundplatte verlaufenden Ausgang, da, wie 

bereits angegeben, diese Merkmale aus D4 überhaupt nicht 

zu entnehmen sind. 

8.3 	Die Entgegenhaltung D8 betrif ft kein KQchengerat mit mit 

doppelseitigen Schrxeidenfronten versehenen Messern gemi 

der Erfindung, sondern ein Reibgert mit Reibelementen 

(14) die nur entgegen der Schneidrichtung mit Schneiden 

versehen sind, und deren Schrieidenfront schrag zur 

Schneiderichtung verlãuft (vgl. Fig. 5), und einem Hobel 

(34), der eine unter einein Winkel von 60 bis 85 0  zur 

Schrxeidrichtung verlaufenden, in einer Ebene liegende, 

sinusforinige Schneidkante (17) aufweist. Weder die 

Unterseiten der Reibeleinente noch die Unterseite (39) des 

Hobels (34) verlauf en bogenforrnig un Sinne des jetzigen 

Anspruchs 1 und haben ein etwa senkrecht zu den 

Reibplatten weisendes Ende. 

In der Tat ist die Schneidkante (17) die Verbindungslinie 

oder die Schnittlinie zwischen der oberen Oberfiache (38) 

und der unteren Oberfläche (39) der AbstUtzung (35) 

(Spalte 6, Zeilen 51 bis 53), wobei die obere Oberfiache 

(38) eben ist, wãhrend die untere Oberf1che (29) sich 

der oberen Oberf1che (38) unter unterschiedlichern Winkel 

alliMhlich nàhert. Diese Annäherung endet an der sinus-

fOrmigen Schneidkante (17), und zwar in der Ebene der 

oberen Oberflãchen (38), wie dies aucb. aus Fig. 7, 8 und 

9 ersichtlich ist (Spalte 6, Zeile 54 bis Spalte 7, 

Zeile 3). Von einer unteren Oberf1che (39) mit un 

Schneidenbereich teilweise parallel zur Schrieidrichtung 

ausgerichteten Oberflàche kann daher nicht die Rede sein. 

Dexnzufolge karin D8 weder für sich noch in Verbindung mit 

der durch den Stand der Techriik gemAZ D4 oder D5 

verraittelter.. Lehre eine Anr9gung geben, auf Grund derer 

der Fachxnann ohne erfinderische Tãtigkeit zu einem 

KQchengert gein&E der Lehre des Anspruchs 1 gelangt. 

:252. 
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8.4 	Der Entgegenhaltung D21 kOnnte der Fachrnann lediglich die 

Lehre entnebmen, bei einer KUchenreibe Messer mit 

bogenfOrmig (konkav) gekrtixnmter Unterseite und U-fOrmigen 

Schneiden zu verwenden, deren Schneidenf rant in rechtem 

Winkel zur Schneidrichtung verlãuft. Eine Anregung, diese 

Merkrnale auchbei beidseitig zur Schneidrichtung mit 

- 	 Schneiden versehenen Messer gernAS D5 zu nützen, die 

Messerenden senkrecht zur Arbeitsflãche auszurichten, und 

die Unterseite am Anfang parallel zur Grundfläche zu 

halten, kann der Fachmann dieser Druckschrift jedoch 

nicht entnebmen (z. B. Patentanspruch 1, Zeilen 14 bis 

17: RUcken 7 gekrUmmt von der Schneidkante bis zum 

Quersteg; RUcken 7 läuft allmählich aus in den Quersteg). 

	

8.5 	Durch die Ubrigen im PrUfungs- und Einspruchsverfahren 

genannten Druckschriften sind die zur LOsung der der 

Erfindung zugrundeliegenden Aufgabe vargeschlagenen 

Ma1nahxnen ebenfalls nicht bekanntgeworden. Sie kônnerx 

weder für sich noch in Verbindung mit der durch den in 

den vorausgehenden Abschnitten erOrterten Stand der 

Technik vermittelten Lehre eine Anregung geben, auf Grund 

der der Fachmann ohne erfinderische Thtigkeit zu einer 

LOsung gemA9 der Lehre des Anspruchs 1 ge1ngt. 

	

8.6 	Aus den vorstehenden AusfQhrungen folgt, daZ für den 

Fachmann diese Losung nicht naheliegt. 

Der Gegenstand nach dem geltenden Anspruch 1 beruht 

mithin auf einer erfinderischen Ttigkeit im Sinne des 

Artikels 56 EPU. 

	

9. 	Die geltende Fassung des Patents unterscheidec sich vain 

Patent in der erteilten Fassung dadurch, daZ die das 

ehemalige zweite Ausführungsbeispiel betreffenden 

Beschreibungsteile (vgl. Spalte 1 und 2) urid Abbildungeri 

(vgl. Fig. 5 und 6) gestrichen warden sind. Da dieses 

zweite AusfQhrungsbeispiel unabhãngig von dem ersten war, 

1252.D 	 . . .1... 
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fugt diese Weglassung keine weiteren Sachverhalte hinzu, 

die über den Inhalt der Anmeldung in der ursprunglich 

eingereichten Fassung hinausgehen. 

Gegen diese geanderte Fassung bestehen daher keine 

Bedenken. 

10. 	Das Patent kann deshaib in seiner von der erste Instanz 

zugelassenen geanderten Fassung aufrechterhalten werden. 

Exit scheidungs formel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurückewiesen. 

Der GescMftsstelleribeamte: 	 Der Vorsitzende: 

N. Maslin 
	 C. Andries 

.1 t4 
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